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RS OGH 2004/2/26 8Ob155/03g
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.2004

Norm

KO §14 Abs1

KO §51 Abs1

Rechtssatz

Bereits zum Zeitpunkt der Konkurserö4nung bestehende Beseitigungsansprüche (hier: Beseitigung eines

umweltwidrigen Zustands) sind als im Sinne des § 51 Abs 1 KO bereits vor der Konkurserö4nung begründete

Forderungen anzusehen, weshalb auch die Ersatzvornahmekosten als Konkursforderungen dem § 14 Abs 1 KO

unterliegen.

Entscheidungstexte

8 Ob 155/03g
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